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79. Bundesgesetz: Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz — UWFG
(NR: GP XVII AB 32 S. 4. BR: AB 3209 S. 483.)

80. Bundesgesetz: Erstes Abgabenänderungsgesetz 1987 — 1. AbgÄG 1987
(NR: GP XVII IA 3/A AB 23 S. 5. BR: AB 3210 S. 483.)

81 . Bundesgesetz: 2. Bundesfinanzgesetznovelle 1986
(NR: GP XVII RV 1 AB 37 S. 5.)

79. Bundesgesetz vom 24. Feber 1987 über
die Bildung eines Fonds zur Förderung von
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur
Förderung der Wasserwirtschaft (Umwelt- und

Wasserwirtschaftsfondsgesetz — UWFG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds

§ 1. (1) Aus dem Wasserwirtschaftsfonds (§ 21
des Wasserbautenförderungsgesetzes 1985) und
dem Umweltfonds (§ 1 des Umweltfondsgesetzes)
wird ein Fonds mit Rechtspersönlichkeit gebildet.
Zweck des Fonds ist die Förderung von Maßnah-
men

1. zum Schutz der Umwelt gegen Luftverunrei-
nigungen, Lärm und Belastungen durch Son-
derabfälle,

2. zum Schutz der Umwelt durch geordnete
Abwasserentsorgung sowie

3. zur Gewährleistung einer ausreichenden Was-
serversorgung.

(2) Der Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds —
in der Folge Fonds genannt — hat seinen Sitz in
Wien. Er ist zum Führen des Bundeswappens
berechtigt.

(3) Der Fonds wird vom Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie vertreten und verwal-
tet, der auch die bisherigen Zuständigkeiten des
Bundesministers für Bauten und Technik hinsicht-
lich des Wasserwirtschaftsfonds übernimmt. Der
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie
hat sich zur Abwicklung der Geschäfte des Fonds
einer Geschäftsführung, bestehend aus dem Direk-
tor und zwei stellvertretenden Direktoren, zu
bedienen. Die Mitglieder der Geschäftsführung
müssen über die zur Durchführung der Geschäfte
erforderlichen Kenntnisse verfügen und werden für
eine Funktionsdauer von fünf Jahren vom Bundes-

minister für Umwelt, Jugend und Familie im Ein-
vernehmen mit den Bundesministern für Finanzen,
für Land- und Forstwirtschaft sowie für wirtschaft-
liche Angelegenheiten bestellt. Wiederbestellungen
sind zulässig.

(4) Der Fonds hat für den sich aus der Besor-
gung der Fondsgeschäfte ergebenden Aufwand
selbst aufzukommen.

§ 2. (1) Die Mittel des Fonds werden aufge-
bracht:

1. durch Zuwendungen aus Bundesmitteln nach
Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen
des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfüg-
baren Förderungsmittel;

2. durch Zuwendungen nach Maßgabe des § 7
Abs. 2 Z 2 lit. b und Abs. 3 des Finanzaus-
gleichsgesetzes 1985 in der jeweils geltenden
Fassung;

3. aus einem Anteil von 1,20225 vH des Auf-
kommens der veranlagten oder im Abzugs-
wege eingehobenen Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer;

4. aus einem Anteil von 10,5 vH der Eingänge
aus dem Wohnbauförderungsbeitrag nach
dem Bundesgesetz über die Einhebung eines
Wohnbauförderungsbeitrages, BGBl. Nr. 13/
1952 in der jeweils geltenden Fassung;

5. durch Zuwendungen aus Landesmitteln nach
Maßgabe diesbezüglicher landesrechtlicher
Vorschriften, wobei diese Beträge unter sinn-
gemäßer Anwendung des § 16 des Bundesge-
setzes über die Errichtung eines Kran-
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBl.
Nr. 215/1985 in der jeweils geltenden Fas-
sung, vom Bund an den Fonds zu überweisen
sind;

6. durch Rückzahlungen aus Darlehen;
7. durch Zinsen von gewährten Darlehen und

durch Erträgnisse veranlagter Fondsmittel;
8. durch Aufnahme von Anleihen, Darlehen und

sonstigen Krediten;
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9. durch sonstige Zuwendungen und Erträg-
nisse.

(2) Die sich nach Abs. 1 Z 3 und 4 ergebenden
Beträge sind jeweils vierteljährlich in dem auf das
Quartalsende folgenden Monat an den Fonds zu
überweisen.

§ 3. Die in § 2 Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten
Fondsmittel sowie die Rückzahlungen und Zinsen
aus Darlehen, ausgenommen Darlehen nach § 5
Abs. 4 des Umweltfondsgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung, sind ausschließlich zur Förderung
von Maßnahmen nach dem Wasserbautenförde-
rungsgesetz 1985 in der jeweils geltenden Fassung
zu verwenden.

§ 4. Der Fonds übernimmt die Aufgaben des
Wasserwirtschaftsfonds und des Umweltfonds. Für
die Aufgaben des Fonds, insbesondere die Gewäh-
rung von Förderungen, sind je nach Art der zur
Förderung beantragten Maßnahme das Wasserbau-
tenförderungsgesetz 1985 in der jeweils geltenden
Fassung oder das Umweltfondsgesetz in der jeweils
geltenden Fassung maßgebend.

§ 5. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
gehen das Vermögen und die sonstigen Rechte
sowie die Verpflichtungen des Wasserwirtschafts-
fonds und des Umweltfonds auf den Fonds als
Gesamtrechtsnachfolger über.

§ 6. (1) In den folgenden Angelegenheiten bedarf
der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami-
lie des Einvernehmens mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten:

1. Bei Erlassung der Richtlinien gemäß §§ 3 und
4 des Wasserbautenförderungsgesetzes 1985
in der jeweils geltenden Fassung;

2. bei Erlassung der Förderungsrichtlinien
gemäß § 6 des Umweltfondsgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung;

3. bei Vorhaben nach § 3 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5
des Umweltfondsgesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung vor Gewährung der Förde-
rung;

4. bei Erstellung des Wirtschaftsplanes gemäß
§7.

(2) In den Angelegenheiten nach Abs. 1 Z 1 und
2 ist überdies das Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen und dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, in den Angelegenheiten
nach Abs. 1 Z 3 das Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Finanzen herzustellen.

(3) Vor Erledigung der Anträge auf Gewährung
von Fondshilfe nach dem Wasserbautenförderungs-
gesetz 1985 in der jeweils geltenden Fassung ist mit
den in § 21 Abs. 6 des Wasserbautenförderungsge-
setzes 1985 in der jeweils geltenden Fassung getrof-
fenen Ausnahmen die Wasserwirtschaftsfondskom-
mission anzuhören. Im Falle der Erledigung im
Sinne des Antrages hat der Fonds, bei Vorhaben

nach § 13 Abs. 1 des Wasserbautenförderungsgeset-
zes 1985 in der jeweils geltenden Fassung, welche
Bauernhöfe und Wohngebäude land- und forst-
wirtschaftlicher Dienstnehmer betreffen, im Einver-
nehmen mit den Bundesministern für Land- und
Forstwirtschaft und für wirtschaftliche Angelegen-
heiten, bei Vorhaben nach § 14 des Wasserbauten-
förderungsgesetzes 1985 in der jeweils geltenden
Fassung im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten eine schriftli-
che Zusicherung zu erteilen. Mit dieser erwirbt der
Förderungswerber einen Rechtsanspruch auf die
Förderung.

§ 7. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat nach Anhörung des Bundesministers für
Finanzen für den Fonds bis spätestens 1. Dezember
eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan für das
folgende Jahr aufzustellen und zum 31. Dezember
eines jeden Jahres einen Rechnungsabschluß nach
kaufmännischen Grundsätzen zu erstellen. Der
Wirtschaftsplan sowie der Rechnungsabschluß sind
den in § 21 des Wasserbautenförderungsgesetzes
1985 in der jeweils geltenden Fassung sowie in § 14
des Umweltfondsgesetzes in der jeweils geltenden
Fassung genannten Kommissionen zur Kenntnis zu
bringen. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie hat den Wirtschaftsplan und den Rech-
nungsabschluß überdies dem Nationalrat vorzule-
gen.

§ 8. (1) Der Fonds gilt abgabenrechtlich als Kör-
perschaft öffentlichen Rechts und ist in Erfüllung
seiner Aufgaben von der Körperschaftsteuer
befreit. Unentgeltliche Zuwendungen an den Fonds
sind von der Erbschafts- und Schenkungssteuer
befreit.

(2) Die vom Fonds gewährten Darlehen sowie
die Darlehens- und Kreditverträge, für die der
Fonds Kreditkostenzuschüsse leistet, sind von den
Rechtsgebühren befreit. Wird die Förderung vom
Fonds aufgekündigt, so werden die Darlehens- und
Kreditverträge mit der Aufkündigung nach den
Tarifposten 8 oder 19 des § 33 des Gebührengeset-
zes 1957 in der jeweils geltenden Fassung gebüh-
renpflichtig.

§ 9. Der Fonds ist von der Anwendung des
2. Abschnittes des Datenschutzgesetzes, BGBl.
Nr. 565/1978 in der jeweils geltenden Fassung,
ausgenommen.

Artikel II

Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes
1985

Das Wasserbautenförderungsgesetz 1985, BGBl.
Nr. 148, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 487/1985, wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 wird die Wortfolge „Bundes- und
Fondsmittel" durch „Bundesmittel" ersetzt.
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2. § 14 Abs. 3 lautet:

„(3) Betriebliche Abwassermaßnahmen können
auch durch Gewährung von Kreditkostenzuschü-
sen, Investitionszuschüssen oder sonstigen
Zuschüssen gefördert werden."

3. § 16 Abs. 1, § 21 Abs. 2, § 22 und § 23 werden
aufgehoben.

4. § 32 lautet:

„§ 32. (1) Eingaben sowie Eintragungen und
andere Amtshandlungen, die zur Durchführung
von nach diesem Bundesgesetz geförderten Maß-
nahmen oder zur Einbringung der in diesem Bun-
desgesetz vorgesehenen Beiträge unmittelbar erfor-
derlich sind, sind von den Gerichtsgebühren befreit.

(2) Die Befreiung nach Abs. 1 ist auch dann
gegeben, wenn Gebietskörperschaften, Gemeinde-
verbände, Wassergenossenschaften, Wasserver-
bände sowie sonstige Unternehmen im Sinne des
§ 12 Abs. 3 Wasserbauten der im § 1 bezeichneten
Art ohne Förderung nach diesem Bundesgesetz
durchführen."

5. § 34 Abs. 1 Z 4 lautet:

„4. des § 32 der Bundesminister für Justiz im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen,"

Artikel III

Änderung des Umweltfondsgesetzes

Das Umweltfondsgesetz, BGBl. Nr. 567/1983,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 und 3, § 2 und § 6 Abs. 2 letzter
Satz werden aufgehoben.

2. § 14 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Kommission besteht aus

1. zwei Vertretern des Bundesministeriums für
Umwelt, Jugend und Familie;

2. zwei Vertretern des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Angelegenheiten;

3. je einem Vertreter
a) des Bundesministeriums für Finanzen,
b) des Bundesministeriums für Land- und

Forstwirtschaft,
c) des Bundesministeriums für öffentliche

Wirtschaft und Verkehr,
d) des Bundesministeriums für Wissenschaft

und Forschung;
4. je einem Vertreter

a) der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft,

b) des Österreichischen Arbeiterkammerta-
ges,

c) der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern Österreichs und

d) des Österreichischen Gewerkschaftsbun-
des;

5. je einem Vertreter der im Nationalrat vertre-
tenen politischen Parteien."

3. Der erste Satz des § 14 Abs. 7 lautet:

„Der Vorsitzende der Kommission und sein Stell-
vertreter werden vom Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
bestimmt."

4. § 15 Abs. 1, Abs. 2 erster und zweiter Satz,
Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 17 werden aufgehoben.

Artikel IV

Personalübergang

(1) Soweit auf Grund dieses Bundesgesetzes vom
bisherigen Bundesministerium für Bauten und
Technik zu besorgende Angelegenheiten auf das
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Fami-
lie übergehen, werden die bisher dem Planstellen-
bereich des Bundesministeriums für Bauten und
Technik angehörenden Bediensteten, die aus-
schließlich oder überwiegend mit diesen Angele-
genheiten betraut sind, in den Planstellenbereich
des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und
Familie übernommen.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange-
legenheiten hat nach Anhörung des im bisherigen
Bundesministerium für Bauten und Technik einge-
richteten Zentralausschusses mit Bescheid festzu-
stellen, welche Beamten ausschließlich oder über-
wiegend mit diesen Angelegenheiten betraut sind.

(3) Abs. 2 gilt für Vertragsbedienstete mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Bescheides eine
Dienstgebererklärung tritt.

(4) Den gemäß Abs. 1 übernommenen Bedienste-
ten ist, sofern nicht wichtige dienstliche Interessen
entgegenstehen, eine Verwendung zuzuweisen, die
ihrer bisherigen zumindest gleichwertig ist.

(5) Die gemäß Abs. 1 übernommenen Bedienste-
ten werden bis zum Ablauf der Funktionsdauer der
bisher im Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik eingerichteten Personalvertretungsorgane von
diesen, dann von den im Bundesministerium für
Umwelt, Jugend und Familie eingerichteten Perso-
nalvertretungsorganen vertreten.

Artikel V

Schlußbestimmungen

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. April 1987 in
Kraft.

(2) Bescheide und Dienstgebererklärungen auf
Grund dieses Bundesgesetzes können ab seiner
Kundmachung erlassen oder abgegeben werden, sie
sind mit 1. April 1987 in Kraft zu setzen.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, soweit sich aus ihm nicht anderes ergibt, der
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Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie
betraut.

Waldheim

Vranitzky

8 0 . Bundesgesetz vom 25. Feber 1987, mit
dem das Einkommensteuergesetz 1972, das
Umsatzsteuergesetz 1972, das Gebührengesetz
1957, das Mineralölsteuergesetz 1981, das
Bundesgesetz, mit dem eine Autobahnen- und
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell-
schaft errichtet wird, mit dem die Planung und
Errichtung von Bundesstraßenteilstrecken
übertragen wird und mit dem das Bundesmini-
steriengesetz 1973 geändert wird, und die
Bestimmungen über die Verwendung der
Kraftfahrzeugsteuer geändert werden (Erstes
Abgabenänderungsgesetz 1987 — 1. AbgÄG

1987)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z 1972

Artikel I

Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBl.
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974,
335/1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976,
664/1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978,
571/1978, 550/1979, 545/1980, 563/1980,
520/1981, 620/1981, 111/1982, 164/1982,
570/1982, 587/1983, 612/1983, 254/1984,
483/1984, 531/1984, 251/1985, 557/1985,
325/1986 und 562/1986 und der Kundmachungen
BGBl. Nr. 73/1981, 243/1982, 351/1984, 23/1985
und 207/1986 wird wie folgt geändert:

Nach § 23 wird folgender § 23 a samt Über-
schrift eingefügt:

„Verluste bei beschränkter Haftung

§ 23 a. (1) Verluste eines Kommanditisten auf
Grund seiner Beteiligung an der Kommanditgesell-
schaft sind weder ausgleichsfähig noch gemäß § 18
Abs. 1 Z 4 abzugsfähig, soweit dadurch bei ihm
negatives Betriebsvermögen entsteht oder sich
erhöht. Die nicht ausgleichs- und abzugsfähigen
Verluste sind mit Gewinnen späterer Wirtschafts-
jahre zu verrechnen oder werden in Höhe der in
einem späteren Wirtschaftsjahr geleisteten Einla-
gen, soweit diese die Entnahmen übersteigen, in
diesem Jahr zu ausgleichs- und abzugsfähigen Ver-
lusten. Die Gewinne und Verluste sind unter
Berücksichtigung besonderer Vergütungen und
Aufwendungen des Kommanditisten zu ermitteln.

(2) Scheidet ein Kommanditist mit negativem
Betriebsvermögen gegen Abfindung in Geld- oder
Sachwerten aus der Kommanditgesellschaft aus, so
ist der Veräußerungsgewinn unter Beachtung des
§ 24 zu ermitteln. Scheidet der Kommanditist ohne
Abfindung aus, so gilt der Betrag des negativen
Betriebsvermögens, den er nicht auffüllen muß,
abzüglich allfälliger Veräußerungskosten als Ver-
äußerungsgewinn im Sinne des § 24.

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für stille
Gesellschafter, die als Mitunternehmer anzusehen
sind, sowie für sonstige Mitunternehmer, soweit
deren Inanspruchnahme für Schulden der Gesell-
schaft durch Vertrag ausgeschlossen ist."

Artikel II

1. § 23 a Abs. 1 und 2 EStG 1972 in der Fassung
des Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das
Kalenderjahr 1982 anzuwenden. Der Abs. 3 dieser
Bestimmung ist erstmalig bei der Veranlagung für
das Kalenderjahr 1987 anzuwenden.

2. Bei der Veranlagung für die Kalenderjahre
1982 bis 1986 gilt § 23 a Abs. 1 und 2 EStG 1972 in
der Fassung des Art. I sinngemäß für stille Gesell-
schafter, die als Mitunternehmer anzusehen sind,
sowie für andere Mitunternehmer, deren Rechts-
stellung auf Grund gesellschaftsvertraglicher Son-
derbestimmungen der eines Kommanditisten ver-
gleichbar ist.

ABSCHNITT II

U m s a t z s t e u e r g e s e t z 1972

Artikel I

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl. Nr. 223, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 27/1974,
636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977,
101/1979, 550/1979, 563/1980, 620/1981,
570/1982, 587/1983, 531/1984, 557/1985,
292/1986 und 562/1986 sowie der Kundmachun-
gen BGBl. Nr. 7/1983, 222/1983, 341/1984,
500/1984, 164/1985 und 155/1986 wird wie folgt
geändert:

1. Im § 10 Abs. 4 ist nach der Z 2 der Strichpunkt
durch einen Punkt zu ersetzen. Z 3 entfällt.

2. Die Anlage B zum Umsatzsteuergesetz 1972
lautet:

„Anlage B
(zu § 10 Abs. 4)

Verzeichnis der dem Steuersatz 32 vom Hundert
unterliegenden Gegenstände

1. Außenbordmotoren (Nummer 84.06 B 1 des
Zolltarifes).
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2. Motoren für Sport- und Luxusboote der
Nummer 89.01 A 1 des Zolltarifes (aus Num-
mer 84.06 B 2 des Zolltarifes).

3. Motoren für Waren der Nummern 87.02 B
und 87.09 A des Zolltarifes (aus Nummer
84.06 C des Zolltarifes).

4. Personenkraftwagen, einschließlich solcher,
die auch zur Warenbeförderung eingerichtet
sind (Kombinationswagen), ausgenommen
Omnibusse (Nummer 87.02 B des Zolltarifes).

5. Motorräder, auch mit Beiwagen (Nummer
87.09 A des Zolltarifes).

6. Wohnwagenanhänger (aus Nummer 87.14 A
des Zolltarifes).

7. Flugzeuge (Landflugzeuge, Wasserflugzeuge,
Segelflugzeuge, Drachen, Tragschrauber,
Hubschrauber, Schwingenflieger und derglei-
chen) (aus Nummer 88.02 des Zolltarifes).

8. a) Sport- und Luxusboote mit Maschinenan-
trieb, ausgenommen Schlauch- und Falt-
boote, ganz oder teilweise aus Kautschuk
oder Kunststoffen, auch für den Maschi-
nenantrieb eingerichtet (aus Nummer
89.01 A 1 des Zolltarifes),

b) Sport- und Luxusboote ohne Maschinen-
antrieb, ausgenommen Schlauch- und
Faltboote, ganz oder teilweise aus Kau-
tschuk oder Kunststoffen, Ruderboote
aller Art und fußhebelbetätigte Wasser-
fahrzeuge (aus Nummer 89.01 B 1 des
Zolltarifes)."

Artikel II

Art. I ist anzuwenden
1. auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1

Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes
1972, die nach dem 31. März 1987 ausgeführt
werden;

2. auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1
Abs. 1 Z 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972, bei
welchen der für die Anwendung der zollta-
rifarischen Bestimmungen maßgebende Zeit-
punkt nach dem 31. März 1987 liegt.

ABSCHNITT III

G e b ü h r e n g e s e t z 1957

Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 129/1958,
137/1958, 111/1960, 106/1962, 198/1962,
115/1963, 87/1965, 44/1968, 306/1968, 314/1968,
224/1972, 401/1974, 668/1976, 563/1980,
48/1981, 207/1982, 570/1982, 170/1983,
587/1983, 127/1984, 531/1984, 557/1985 und
292/1986 sowie der Kundmachungen BGBl.
Nr. 45/1963, 63/1966, 266/1980, 315/1985,
491/1985 und 290/1986 wird wie folgt geändert:

1. §9 lautet:

„§ 9. (1) Wird eine Gebühr, die nicht vorschrifts-
mäßig in Stempelmarken entrichtet wurde, ausge-

nommen die Gebühr für Wechsel (§ 33 TP 22), mit
Bescheid festgesetzt, so ist eine Gebührenerhöhung
im Ausmaß von 50 vH der verkürzten Gebühr zu
erheben. Diese Gebührenerhöhung ist nicht zu
erheben, wenn eine Gebühr im Ausland in Stem-
pelmarken zu entrichten gewesen wäre.

(2) Das Finanzamt kann zur Sicherung der Ein-
haltung der Gebührenvorschriften bei nicht ord-
nungsgemäßer Entrichtung oder nicht ordnungsge-
mäßer Gebührenanzeige bei den im Abs. 1 genann-
ten Gebühren zusätzlich eine Erhöhung bis zu
50 vH, bei den anderen Gebühren eine Erhöhung
bis zum Ausmaß der verkürzten (gesetzmäßigen)
Gebühr erheben. Bei Festsetzung dieser Gebühren-
erhöhung ist insbesondere zu berücksichtigen,
inwieweit dem Gebührenschuldner bei Beachtung
dieses Bundesgesetzes das Erkennen der Gebühren-
pflicht einer Schrift oder eines Rechtsgeschäftes
zugemutet werden konnte, ob eine Gebührenan-
zeige geringfügig oder beträchtlich verspätet erstat-
tet wurde sowie, ob eine Verletzung der Gebühren-
bestimmungen erstmalig oder wiederholt erfolgt
ist."

ABSCHNITT IV

M i n e r a l ö l s t e u e r g e s e t z 1981

Artikel I

Das Mineralölsteuergesetz 1981, BGBl. Nr. 597,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 587/1983, 531/1984 und 113/1985 wird wie
folgt geändert:

1. § 2 wird aufgehoben.

2. § 3 Abs. 1 lautet:

„(1) Für Mineralöl beträgt die Mineralölsteuer
für 100 kg Eigengewicht

1. verbleiter Waren der Nummern 27.07 D und
27.10 A des Zolltarifes 499 S;

2. a) unverbleiter Waren der Nummern
27.07 D und 27.10 A des Zolltarifes,

b) der Waren der Nummern 27.07 A, 27.10 B
und 29.01 C des Zolltarifes und

c) der Waren der Nummern 27.10 I und
29.01 E des Zolltarifes, bei deren Destilla-
tion bis 200 °C einschließlich der Destilla-
tionsverluste ein Volumenanteil von min-
destens 90% übergeht,

442 S;
3. anderer Waren 361 S; der § 1 des Gasöl-Steu-

erbegünstigungsgesetzes, BGBl. Nr. 259/
1966, bleibt unberührt."

3. § 10 Abs. 1 lautet:

„(1) Für Mineralöl, das in landwirtschaftlichen
Betrieben der im Abs. 2 bezeichneten Art zum
Antrieb der im Abs. 3 aufgezählten Maschinen
dient, ist für pauschalierte Mengen (begünstigter
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Treibstoffverbrauch) eine Mineralölsteuervergü-
tung von 2,58 S je Liter zu leisten."

4. § 14 lautet:

„§ 14. Für Gasöl der Nummer 27.10 D des Zoll-
tarifes, das von den Österreichischen Bundesbah-
nen zum Antrieb von Schienenfahrzeugen verwen-
det wurde, ist von der entrichteten Mineralölsteuer
auf Antrag der Generaldirektion der Öster-
reichischen Bundesbahnen vom Finanzamt für Ver-
brauchsteuern und Monopole in Wien ein Betrag
von 2,58 S je Liter zu vergüten. Der Antrag ist nur
für volle Kalendermonate zulässig und bei sonsti-
gem Verlust des Anspruches bis zum Ende des auf
die Verwendung folgenden Kalenderjahres zu stel-
len."

5. §15 Abs. 1 lautet:

„(1) Für Gasöl der Nummer 27.10 D des Zollta-
rifes, das zum Antrieb von Motoren begünstigter
Anlagen verwendet wurde, ist von der darauf ent-
fallenden Mineralölsteuer auf Antrag ein Betrag
von 2,58 S je Liter zu vergüten."

Artikel II

1. Art. I Z 1 tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft.

2. Art. I Z 2 ist auf Mineralöl anzuwenden, für
das die Mineralölsteuerschuld nach dem 31. März
1987 entsteht oder für das in den Fällen der Ein-
fuhr der Zeitpunkt, der für die Anwendung der
zolltarifarischen Bestimmungen maßgebend ist,
nach dem 31. März 1987 liegt.

3. Art. I Z 3 ist auf Mineralöl anzuwenden, des-
sen begünstigter Verbrauch in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb nach dem 31. Dezember 1986
stattfindet.

4. Art. I Z 4 und 5 ist auf Mineralöl anzuwenden,
das nach dem 31. März 1987 zu den begünstigten
Zwecken verwendet wird.

ABSCHNITT V

B u n d e s g e s e t z ü b e r d i e E r r i c h t u n g
e i n e r A u t o b a h n e n - u n d S c h n e l l -
s t r a ß e n - F i n a n z i e r u n g s - A k t i e n g e -

s e l l s c h a f t

Artikel I

Artikel II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 591/
1982, mit dem eine Autobahnen- und Schnellstra-
ßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft errichtet
wird, mit dem die Planung und Errichtung von
Bundesstraßenteilstrecken übertragen wird und mit
dem das Bundesministeriengesetz 1973 geändert
wird, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 464/1985 wird wie folgt geändert:

1. § 7 lautet:

„§ 7. Für die Übernahme der Haftung durch den
Bund ist kein Entgelt zu entrichten."

2. Im § 8 Abs. 4 hat der letzte Satz zu entfallen.

3. § 10 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Bund hat der Autobahnen- und Schnell-
straßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft die mit
der Durchführung der in diesem Bundesgesetz
bezeichneten Aufgaben zusammenhängenden
Kosten zu ersetzen."

4. Im § 10 entfällt der bisherige Abs. 2. Der bis-
herige Abs. 3 erhält die Bezeichnung „Abs. 2".

Artikel II

Art. I tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft.

ABSCHNITT VI

K r a f t f a h r z e u g s t e u e r

Artikel I

Der Ertragsanteil der Kraftfahrzeugsteuer, der
auf den Bund entfällt, ist zu 70 vH für Zwecke des
öffentlichen Verkehrs (einschließlich Fahrbetriebs-
mittel) zu verwenden; jene Ertragsanteile, die für
Bundesbetriebe bestimmt sind, sind als Verminde-
rung der Einnahmen aus öffentlichen Abgaben und
als Einnahmen des Bundesbetriebes zu veranschla-
gen.

Artikel II

Abschnitt VII Art. II des Bundesgesetzes, mit
dem das Einkommensteuergesetz 1972, das
Umsatzsteuergesetz 1972, das Gewerbesteuerge-
setz 1953, das Bewertungsgesetz 1955, das Auf-
sichtsratsabgabeerhöhungsgesetz, das Gebührenge-
setz 1957, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, das
Versicherungssteuergesetz 1953, das Straßenver-
kehrsbeitragsgesetz, das Mineralölsteuergesetz
1981, das Schaumweinsteuergesetz 1960, das
Strukturverbesserungsgesetz und die Bundesabga-
benordnung geändert werden und mit dem eine
Zinsertragsteuer eingeführt wird, BGBl.
Nr. 587/1983, tritt mit Ablauf des 31. Dezember
1986 außer Kraft.

Artikel III

Art. I tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft.

ABSCHNITT VII

V o l l z u g s k l a u s e l

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut. Die
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Zuständigkeit zur Vollziehung des Abschnittes IV
richtet sich nach § 59 des Mineralölsteuergesetzes
1981.

Waldheim

Vranitzky

8 1 . Bundesgesetz vom 25. Feber 1987, mit
dem das Bundesfinanzgesetz 1986 neuerlich
geändert wird (2. Bundesfinanzgesetznovelle

1986)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesfinanzgesetz 1986, BGBl. Nr. 1, in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 183/
1986, 208/1986, 372/1986, 396/1986 und
543/1986 wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. Im Art. V Abs. 2 ist in der Z 5 der Punkt durch
einen Strichpunkt zu ersetzen.

2. Dem Art. V Abs. 2 Z 5 ist folgende Z 6 anzu-
fügen :

„6. den Ausgabenansatz 1/54729 bis zu einem
Betrag von 1 100 Millionen Schilling für den
Fall der Inanspruchnahme gemäß § 7 Abs. 2
letzter Satz, BGBl. Nr. 215/1981, in der Fas-
sung BGBl. Nr. 560/1986 gegen Bedeckung
in Minderausgaben und Mehreinnahmen."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 1986
in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky
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